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Zusammenfassende Tabelle über die Kontrollen der allgemeinen Teilnahmeanforderungen im Sinne der Art. 94, 95, 96 und 98 des GvD Nr. 
36/2023 „Neuer Kodex des öffentlichen Auftragswesens“ 

 
 

Gemäß Art. 96 Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 können die Vergabestellen einen Wirtschaftsteilnehmer zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens ausschließen, wenn sich 

herausstellt, dass sich der Wirtschaftsteilnehmer aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen, die sich vor oder während des Verfahrens ereignet haben, in einer Situa-

tion gemäß Artikel 94 und 95 befindet.  

 

Art. 94 GvD Nr. 36/2023 (Kodex 

des öffentlichen Auftragswesens) 

 

Automatische  

Ausschlussgründe 

 

Instrumente Vorgehensweise Anmerkungen 

Art. 94 Absatz 1 Buchst. a), b), c), d), 

e), f), g), h) 

Vorliegen einer Verurteilung mit rechts-

kräftigem Urteil oder eines unwiderrufli-

chen Strafbefehls wegen einer der aufge-

zählten Straftaten. 

Strafregisterauszug 

 

Direkte Einsichtnahme in das Informations-

system des Strafregisters über die CERPA-

Anwendung (Certificato casellario per pub-

bliche amministrazioni - Strafregisterauszug 

für öffentliche Verwaltungen) zwecks Aus-

stellung des Strafregisterauszugs (Art. 28 

Absatz 3 und Art. 39 des DPR Nr. 313 vom 

14/11/2002). Alternativ und auf jeden Fall 

verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an dem die 

Interoperabilität mit dem Informationssys-

tem Öffentliche Verträge gewährleistet ist, 

wird die Anfrage an das Strafregisteramt 

über den virtuellen Faszikel des Wirt-

schaftsteilnehmers „FVOE“ (Fascicolo 

dell’operatore economico) gestellt. 

Die Überprüfungen betreffen die Subjekte 

laut Art. 94 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023: 

Wirtschaftsteilnehmer im Sinne und gemäß 

GvD Nr. 231/2001  

Einzelunternehmen: 

− Inhaber oder technischer Leiter 

Offene Handelsgesellschaft: 

− geschäftsführender Gesellschafter oder 

technischer Leiter 

Kommanditgesellschaft: 

Der Ausschluss ist zwingend erforderlich, außer in 

den nachfolgenden Fällen: 

a) in den Fällen laut Art. 94 Abs. 7 des GvD Nr. 

36/2023: 

− falls die Straftat entkriminalisiert wurde oder 

− falls die Wiedereinsetzung in die früheren 

Rechte gewährt wurde oder 

− im Falle der Verurteilung zu einer lebenslan-

gen Nebenstrafe, wenn diese im Sinne von 

Artikel 179 Absatz 7 des Strafgesetzbuches 

erloschen ist oder 

− falls die Straftat nach der Verurteilung für er-

loschen erklärt wurde oder 

− falls die betreffende Verurteilung widerrufen 

wurde; 

b) falls der Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass er 

die Self-cleaning-Maßnahmen laut Art. 96 Abs. 6 

des GvD Nr. 36/2023 ergriffen hat und seinen Ver-

pflichtungen gemäß Absatz 3 oder 4 dieses Arti-

kels nachgekommen ist. 

Gemäß Art. 96 Abs. 8 des GvD Nr. 36/2023 beträgt 

die Dauer des Ausschlusses von Vergabeverfahren, 

falls im rechtskräftigen auf Verurteilung lautendes 

Strafurteil die Dauer der Nebenstrafe der Unfähigkeit 
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− Komplementäre oder technischer Lei-

ter; 

Andere Gesellschaft oder Konsortium: 

− Mitglieder des Verwaltungsrates, de-

nen die gesetzliche Vertretung übertra-

gen wurde, einschließlich der Ge-

schäftsführer und Generalbevollmäch-

tigten; 

− Mitglieder der Organe mit Leitungs- und 

Aufsichtsfunktionen; 

− Mitglieder der Subjekte mit Vertre-

tungs-, Leitungs- oder Kontrollfunktio-

nen; 

− technischer Leiter oder alleiniger Ge- 

sellschafter; der eine natürliche Person 

ist; 

− Mehrheitsgesellschafter bei einer aus 

vier oder weniger Gesellschaftern be-

stehenden Gesellschaft; 

− faktischer Geschäftsführer 

Kontrolliert werden auch die oben ge-

nannten Subjekte, die im Jahr vor der 

Veröffentlichung der Ausschreibungs-

bekanntmachung und bis zum Zeit-

punkt der Überprüfung der Teilnahme-

anforderungen von ihrem Amt ausge-

schieden sind. 

zum Abschluss von Verträgen mit der öffentlichen Ver-

waltung nicht festgelegt wurde: 

a) lebenslang in Fällen, in denen die Verurteilung 

von Rechts wegen mit einer lebenslangen Ne-

benstrafe nach Art. 317-bis Absatz 1 Satz 1 des 

Strafgesetzbuches einhergeht, es sei denn, die 

Strafe wird nach Artikel 179 Absatz 7 des Straf-

gesetzbuches für erloschen erklärt; 

b) sieben Jahre in den von Art. 317-bis Absatz 1, 

Satz 2 des Strafgesetzbuches vorgesehenen 

Fällen, es sei denn, es ist die Wiedereinsetzung 

in die früheren Rechte erfolgt; 

c) fünf Jahre in anderen als den Fällen gemäß 

Buchstaben a) und b), es sei denn, es ist die 

Wiedereinsetzung in die früheren Rechte erfolgt. 

Gemäß Art. 96 Abs. 9 des GvD Nr. 36/2023 wird in 

den in Absatz 8 Buchstaben b) und c) genannten Fäl-

len, falls die Dauer der Hauptstrafe weniger als sieben 

bzw. fünf Jahre Freiheitsstrafe beträgt, die sich dar-

aus ergebende Ausschlusswirkung für einen Zeitraum 

erzeugt, der der Dauer der Hauptstrafe entspricht. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe laut den Artikeln 94 […] 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Artikel 240-bis des Strafgesetzbuches oder ge-

mäß den Artikeln 20 und 24 des gesetzesvertreten-

dem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159 - Kodex 

der Antimafiabestimmungen und der Vorbeugungs-

maßnamen einer Beschlagnahme oder Einziehung 

unterliegen und einem Verwahrer oder gerichtlich er-

nannten Verwalter oder Finanzverwalter anvertraut 

wurden, und zwar beschränkt auf diejenigen, die sich 

auf den Zeitraum vor der besagten Vergabe bezie-

hen“. 

Art. 94 Absatz 2 

Vorliegen von Gründen des Verfalls, der 

zeitweiligen Enthebung oder des Verbots 

gemäß Art. 67 des GvD vom 6. Septem-

ber 2011, Nr. 159 oder Versuch der 

Nationale Antimafia 

Datenbank (BDNA) 

Antimafia-Mitteilung / 

oder -Information 

Einsichtnahme in die Datenbank über: 

https://bdna.interno.it 

Nur für die Antimafia-Mitteilung: alternativ 

und auf jeden Fall verpflichtend ab dem 

Zeitpunkt, an dem die Interoperabilität mit 

Im Sinne von Art. 1 Abs. 52 des G. Nr. 190/2012 muss 

für die unternehmerischen Tätigkeiten laut Absatz 53, 

die befreiende Antimafia-Mitteilung und Antimafia-In-

formation, unabhängig von den Schwellen […], durch 

die Einsichtnahme […]  in die eigene Liste der Liefe-

ranten, Dienstleistern und Bauausführenden, die nicht 

https://bdna.interno.it/
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Unterwanderung durch die Mafia nach 

Art. 84 Absatz 4 desselben Kodex. 
White List 

dem Informationssystem Öffentliche Ver-

träge gewährleistet ist, muss die Anfrage 

der Antimafia-Mitteilung über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) gestellt werden. 

Einsichtnahme in die White List der Präfek-

tur oder des Regierungskommissariats, in 

dem das Unternehmen seinen Rechtssitz 

hat. 

Die Überprüfungen betreffen die in Absatz 3 

des Artikels 94 des Kodex und im Art. 85 

Absätze 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater und 3 des 

GvD Nr. 159/2011 genannten Subjekte. 

von mafiösen Unterwanderungsversuchen in diesen 

Sektoren betroffen sind (sog. White List), eingeholt 

werden […].   

Absatz 52-bis: Die Eintragung in die von Absatz 52 ge-

nannte Liste erfolgt auch durch die befreiende Antima-

fia-Mitteilung und -Information, auch zum Zwecke des 

Abschlusses, der Genehmigung oder Ermächtigung 

von Verträgen und Unterverträgen, die andere Tätig-

keiten betreffen als die, für die sie angeordnet worden 

sind.   

Absatz 53: Folgende Tätigkeiten sind am häufigsten 

dem Risiko einer mafiösen Unterwanderung ausge-

setzt (wie durch Art. 4-bis des GD Nr. 23/2020 abge-

ändert, umgewandelt durch G. Nr. 40/2020,):  

a) Transport der Materialien zur Mülldeponie im Auf-

trag Dritter – aufgehobener Buchst.: in die Um-

weltdienstleistungen eingeflossene Kategorie 

b) Transport, auch grenzüberschreitend, und Ab-

fallentsorgung im Auftrag Dritter – aufgehobener 

Buchst.: in die Umweltdienstleistungen eingeflos-

sene Kategorie; 

c) Gewinnung, Lieferung und Transport von   Erde 

und inerten Materialien; 

d) Verpackung, Lieferung und Transport von Beton 

und Bitumen;  

e) Anmietung ohne Fahrer von Maschinen; 

f) Lieferung von verarbeiteten Eisen; 

g) Anmietung mit Fahrer; 

h) Autotransporte im Auftrag Dritter; 

i) Bewachung von Baustellen; 

    i-bis) Begräbnis- und Friedhofsleistungen; 

    i-ter) Gastgewerbe, Führung von Kantinen und Cate

 ring; 

    i-quater) Umweltdienstleistungen, einschließlich der 

Einsammlungstätigkeit, nationale und 
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grenzübergreifende Beförderung, auch im Auftrag Drit-

ter, Behandlung und Beseitigung von Abfällen, sowie 

Sanierungs- und Räumungstätigkeiten und sonstige 

mit der Abfallbewirtschaftung verbundene Dienstleis-

tungen.   

Betrifft die Vergabe eine der im Absatz 53 genannten 

Tätigkeiten, so genügt es, wenn die Vergabestelle sich 

vergewissert, dass das Unternehmen den Antrag um 

Aufnahme in die White List beantragt hat, obwohl die 

Aufnahme noch nicht erfolgt ist. In diesem Fall wird die 

Vergabestelle, nachdem sie sich vergewissert hat, 

dass das Unternehmen die Aufnahme in die White List 

beantragt hat, die Nationale Antimafia Datenbank 

(BDNA) abfragen und dabei die Daten des Unterneh-

mens eingeben, wie dies bei jeder normalen Abfrage 

dieser Plattform für die Ausstellung von Antimafia-Do-

kumenten der Fall ist (Rundschreiben des Innenminis-

teriums vom 23.03.2016).  

Um die Gültigkeit der Eintragung in die White List auf-

rechtzuerhalten, muss der Wirtschaftsteilnehmer der 

zuständigen Präfektur mindestens dreißig Tage vor 

Ablauf der Gültigkeit, eine entsprechende Mitteilung 

zukommen lassen. Werden die Antimafia-Ermittlungen 

über das Gültigkeitsdatum der Eintragung in die White 

List hinaus fortgesetzt, behält diese ihre Wirksamkeit, 

und die zuständige Präfektur gibt dies in dem entspre-

chenden Eintrag an (Aggionamento in corso - Aktuali-

sierung im Gange) (Rundschreiben des Innenministe-

riums vom 14.08.2013). 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt vor: 

“die Ausschlussgründe gemäß Artikel 94 […] gelten 

nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß Art. 

240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 20 

und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der Vor-

sorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 
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Art. 94 Absatz 5 Buchst. a) 

Vorliegen von einer Verbotsstrafe oder 

anderen Strafe, die das Verbot des Ab-

schlusses von Verträgen mit der öffent-

lichen Verwaltung zur Folge hat. 

 

Bescheinigung aus 

dem Verzeichnis der 

Verwaltungsstrafen 

Anfrage mittels (PEC) an das Strafregister-

amt beim Landesgericht am Ort, an dem die 

Vergabestelle ihren Sitz hat, zur Erlangung 

der Bescheinigung über Verwaltungsstrafen 
aufgrund einer Straftat (Art. 31 des D.P.R. 

Nr. 313 vom 14.11.2002). Alternativ und auf 

jeden Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, 

an dem die Interoperabilität mit dem Infor-

mationssystem Öffentliche Verträge ge-

währleistet ist, wird der Antrag an das Straf-

registeramt über den virtuellen Faszikel des 

Wirtschaftsteilnehmers „FVOE“ (Fascicolo 

dell’operatore economico) gestellt.   

 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel 94 […] 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 

Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesver-

tretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, 

einer Beschlagnahme oder Einziehung unterliegen 

und einem Verwahrer oder gerichtlich bestellten Ver-

walter oder Finanzverwalter anvertraut wurden, und 

zwar beschränkt auf diejenigen, die sich auf den 

Zeitraum vor der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 94 Absatz 5 Buchst. b) 

Fehlende Vorlage der Bescheinigung 

gemäß Art. 17 des G. Nr. 68 vom 

12.03.1999, oder fehlende Ersatzerklä-

rung über das Vorliegen der gleichen 

Anforderung. 

 

Bescheinigung ge-

mäß Art. 17 G. Nr. 

68/1999 i.g.F 

Anfrage mittels PEC an das zuständige Amt 

am Ort, an dem der Wirtschaftsteilnehmer 

seinen Rechtssitz hat, oder direkte Einsicht-

nahme des vom zuständigen Amt bereitge-

stellten Informationssystems (z.B. Metropol 

Stadt Mailand, Region Venetien, Provinz 

Brescia).   

 

Die Einhaltung der Verpflichtungen gemäß dem Ge-

setz Nr. 68/1999 oder die Nichtunterworfenheit an die 

genannte Gesetzgebung muss immer von der Verga-

bestelle überprüft werden, um die Richtigkeit der Erklä-

rung gemäß Art. 71 des DPR Nr. 445/2000 zu kontrol-

lieren. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel  94 […] 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 

Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesver-

tretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, 

einer Beschlagnahme oder Einziehung unterliegen 

und einem Verwahrer oder gerichtlich bestellten Ver-

walter oder Finanzverwalter übertragen wurden, und 

zwar beschränkt auf diejenigen, die sich auf den 

Zeitraum vor der besagten Vergabe beziehen“. 

Artikel 94 Absatz 5 Buchstabe c) 

Nur für PNRR/PNC-Verfahren: feh-

lende Vorlage einer Kopie des letzten 

Berichts über die Personalsituation ge-

mäß Art. 46 des GvD Nr. 198/2006, 

zum Zeitpunkt der Einreichung des 
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Teilnahmeantrags oder des Angebots, 

zusammen mit der Bestätigung über 

die Übereinstimmung mit dem Bericht, 

der an die betrieblichen Gewerk-

schaftsvertretungen und die/den regio-

nale Gleichstellungsrätin/rat übermittelt 

wurde. Bei Nichteinhaltung der festge-

legten Fristen ist eine gleichzeitige Be-

stätigung der Übermittlung an die be-

trieblichen Gewerkschaftsvertretungen 

und die/der Gleichstellungsrätin/rat er-

forderlich. 

 

Art. 94 Absatz 5 Buchstabe d) 

Der Wirtschaftsteilnehmer befindet sich 

entweder in einem gerichtlichen Liqui-

dationsverfahren oder befindet sich in 

einem Zustand der Zwangsliquidation 

oder eines vorbeugenden Ausgleichs 

oder es läuft ein Verfahren für den Zu-

gang zu einer dieser Verfahren, unter 

Berücksichtigung der Bestimmungen 

von Artikel 95 des GvD Nr. 14/2019, Ar-

tikel 186-bis Absatz 5, des königlichen 

Dekrets vom 16. März 1942, Nr. 267 

und Artikel 124 dieses Kodex. 

 

Handelskammeraus-

zug 

Es wird der Auszug aus dem Handelsregis-

ter der Website https://telemaco.infoca-

mere.it heruntergeladen. Alternativ und auf 

jeden Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, 

an dem die Interoperabilität mit dem Infor-

mationssystem Öffentliche Verträge ge-

währleistet ist, muss der Handelskammer-

auszug über den virtuellen Faszikel des 

Wirtschaftsteilnehmers „FVOE“ (Fascicolo 

dell’operatore economico) heruntergeladen 

werden.    

Für weitere Informationen, die im konkreten 

Fall zu bewerten sind, wird empfohlen, die 

Gerichtskanzlei des zuständigen Insolvenz-

gerichts zu konsultieren (siehe beispiels-

weise das "Insolvenz"-Formular auf der 

Website der AOV). 

Der Ausschluss tritt nicht in Kraft, wenn bis zum Zeit-

punkt der Zuschlagserteilung die Maßnahmen gemäß 

Artikel 186-bis Absatz 5 des königlichen Dekrets vom 

16. März 1942, Nr. 267 und Artikel 95, Absätze 3 und 4 

des GvD Nr. 14/2019 ergriffen wurden (Genehmigung 

des Gerichts oder, nach Erlass des Verfahrenseröff-

nungsdekretes des bestellten Richters und nach Erhalt 

des Gutachtens des Gerichtskommissärs, falls bereits 

ernannt), es sei denn, es liegen weitere ausschließende 

Umstände im Zusammenhang mit dem Insolvenzver-

fahren vor. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel 94 […] gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer  Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

 

Art. 94 Absatz 5 Buchst. e) 

Eintragung im ANAC-Register wegen Ab-

gabe von unwahren Erklärungen oder 

EDV-Register bei 

ANAC 

Der Auszug wird von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an 

Der Ausschluss bleibt bestehen, solange der Eintrag im 

EDV-Register besteht. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

https://telemaco.infocamere.it/
https://telemaco.infocamere.it/
https://annotazioni.anticorruzione.it/
https://annotazioni.anticorruzione.it/


  Version November 2024            Dieses von der AOV erstellte Dokument ist für die Vergabestellen nicht bindend, es dient lediglich zur Erläuterung und Information. 

 
 

Vorlage von unechten Unterlagen im 

Rahmen des Ausschreibungsverfahrens 

und der Vergabe von Unteraufträgen. 

 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss das Vorhandensein von Einträ-

gen im EDV-Register über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) überprüft werden. 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel 94 […] 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 

Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesver-

tretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, 

einer Beschlagnahme oder Einziehung unterliegen 

und einem Verwahrer oder gerichtlich bestellten Ver-

walter oder Finanzverwalter anvertraut wurden, und 

zwar beschränkt auf diejenigen, die sich auf den 

Zeitraum vor der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 94 Absatz 5 Buchst. f) 

Eintragung im ANAC-Register wegen Ab-

gabe von unwahren Erklärungen oder 

Vorlage von unechten Unterlagen zum 

Zwecke der Erteilung einer Qualifizie-

rungsbescheinigung. 

 

EDV-Register bei 

ANAC 

Der Auszug wird von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss das Vorhandensein von Einträ-

gen im EDV-Register über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) überprüft werden. 

Der Ausschluss bleibt bestehen, solange der Ein-

trag im EDV-Register besteht. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel  94 […] 

gelten nicht für Unternehmen oder Gesellschaften, 

die gemäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder 

den Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Ge-

setze und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß geset-

zesvertretendem Dekret vom 6. September 2011, 

Nr. 159, einer Beschlagnahme oder Einziehung un-

terliegen und einem Verwahrer oder gerichtlich be-

stellten Verwalter oder Finanzverwalter übertragen 

wurden, und zwar beschränkt auf diejenigen, die 

sich auf den Zeitraum vor der betreffenden Vergabe 

beziehen“. 

Art. 94 Absatz 6 

Endgültig festgestellte schwerwie-

gende Verstöße gegen die Pflicht zur 

Zahlung von Steuern und Gebühren 

[…] nach dem Gesetz des italienischen 

Staates oder des Staates, in dem der 

Wirtschaftsteilnehmer niedergelassen 

ist. 

 

Bescheinigung über 

die steuerrechtliche 

Ordnungsmäßigkeit 

Anfrage mittels PEC an die Agentur der Ein-

nahmen, wo der Wirtschaftsteilnehmer sei-

nen Rechtssitz hat. Der zuständige Sitz ist 

auf folgender Homepage angeführt:  

Direzioni Provinciali e uffici Provinciali terri-

torio - Trova l'ufficio - Trova Ufficio - Agen-

zia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) 

Alternativ und auf jeden Fall verpflichtend 

ab dem Zeitpunkt, an dem die Interoperabi-

lität mit dem Informationssystem Öffentliche 

Verträge gewährleistet ist, muss der Antrag 

an die Agentur der Einnahmen über den vir-

tuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore 

Anhang II. 10: 

1) Schwerwiegende Verstöße sind solche, die zur 

unterlassenen Zahlung von Steuern und Gebüh-

ren in Höhe von mehr als 10.000,00 Euro (bis zum 

28.02.2018) oder 5.000,00 Euro (ab dem 

01.03.2018) (Betrag laut Artikel 48-bis Absätze 1 

und 2-bis des DPR Nr. 602/1973) führen. 

2) Endgültig festgestellte Verstöße sind solche, die in 

nicht mehr anfechtbaren Urteilen oder Verwal-

tungsakten enthalten sind. 

Absatz 6 findet keine Anwendung, wenn der Wirt-

schaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen durch Zah-

lung oder verbindliche Zusage der Zahlung der Steuern 

[...], einschließlich etwaiger Zinsen oder Strafen, 

https://annotazioni.anticorruzione.it/
https://annotazioni.anticorruzione.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
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economico) gestellt werden. nachgekommen ist oder wenn die Steuerschuld [...] in 

jedem Fall vollständig beglichen ist, sofern die Beglei-

chung, Zahlung oder Zusage vor Ablauf der Frist für die 

Einreichung des Angebots erfolgt sind. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel 94 […] 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 

Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesver-

tretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, 

einer Beschlagnahme oder Einziehung unterliegen 

und einem Verwahrer oder gerichtlich bestellten Ver-

walter oder Finanzverwalter anvertraut wurden, und 

zwar beschränkt auf diejenigen, die sich auf den 

Zeitraum vor der besagten Vergabe beziehen“.    

Art. 94 Absatz 6 

Endgültig festgestellte schwerwie-

gende Verstöße gegen die Pflichten zur 

Zahlung […] der Sozialbeiträge nach 

dem Gesetz des italienischen Staates 

oder des Staates, in dem der Wirt-

schaftsteilnehmer niedergelassen ist. 

 

Bescheinigung über 

die ordnungsgemäße 

Entrichtung der Sozial-

vorsorgebeiträge 

 

Das Dokument DURC wird direkt von der 

Homepage der INPS unter folgendem Link 

heruntergeladen: DURC Online - Verifica 

regolarità contributiva (inps.it) oder von der 

Homepage des INAIL unter folgendem Link: 

Verificare la regolarità contributiva - Durc 

online – INAIL  oder von der Homepage der 

zuständigen Versicherungsanstalt, die nicht 

am System des Einheitsschalters über die 

ordnungsgemäße Beitragszahlung (z.B. In-

arcassa, EPAP, CIPAG usw.) teilnimmt. 

Nur für Inarcassa: alternativ und auf jeden 

Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an dem 

die Interoperabilität mit dem Informations-

system Öffentliche Verträge gewährleistet 

ist, muss der Antrag der Inarcassabeschei-

nigung über den virtuellen Faszikel des 

Wirtschaftsteilnehmers „FVOE“ (Fascicolo 

dell’operatore economico) gestellt werden.    

 

Anhang II. 10 

Schwerwiegende Verstöße im Bereich der Beiträge 

und der Vorsorge sind solche, die der Ausstellung der 

Bescheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung 

der Sozialvorsorgebeiträge (DURC) oder der Beschei-

nigung der betreffenden Fürsorgeanstalten, die nicht 

am System des Einheitsschalters über die ordnungs-

gemäße Beitragszahlung teilnehmen, entgegenste-

hen. 

Absatz 6 findet keine Anwendung, wenn der Wirt-

schaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen durch Zah-

lung oder verbindliche Zusage der Zahlung der Sozial-

vorsorgebeiträge [...], einschließlich etwaiger Zinsen 

oder Strafen, nachgekommen ist oder wenn die Alters-

vorsorgeverbindlichkeit [...] in jedem Fall vollständig 

beglichen ist, sofern die Begleichung, Zahlung oder Zu-

sage vor Ablauf der Frist für die Einreichung des Ange-

bots erfolgt sind. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: “die Ausschlussgründe gemäß Artikel 94 […] 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 

Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß 

https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=
https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
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gesetzesvertretendem Dekret vom 6. September 

2011, Nr. 159, einer Beschlagnahme oder Einzie-

hung unterliegen und einem Verwahrer oder gericht-

lich bestellten Verwalter oder Finanzverwalter anver-

traut wurden, und zwar beschränkt auf diejenigen, 

die sich auf den Zeitraum vor der besagten Vergabe 

beziehen“. 

 

Art. 95 GvD Nr. 36/2023 

(Kodex des öffentlichen Auftrags-

wesens) 

Automatische Ausschlussgründe 

 

Instrumente Vorgangsweise Anmerkungen 

Art. 95 Absatz 1 Buchst. a)  

Vorliegen schwerwiegender, mit geeig-

neten Mitteln ordnungsgemäß festge-

stellter Verstöße gegen Rechtsvor-

schriften über Gesundheitsschutz und 

Sicherheit am Arbeitsplatz sowie gegen 

die umwelt-, sozial- und arbeitsrechtli-

chen Verpflichtungen, die in den euro-

päischen und nationalen Rechtsvor-

schriften, Kollektivverträgen oder den 

in Anhang X der EU-Richtlinie 201/24 

angeführten internationalen Bestim-

mungen festgelegt sind.    

 

EDV-Register bei 

ANAC 

Der Auszug wird auf der Website der ANAC 

https://annotazioni.anticorruzione.it/ herun-

tergeladen. Alternativ und auf jeden Fall ver-

pflichtend ab dem Zeitpunkt, an dem die In-

teroperabilität mit dem Informationssystem 

Öffentliche Verträge gewährleistet ist, muss 

das Vorhandensein von Einträgen im EDV-

Register über den virtuellen Faszikel des 

Wirtschaftsteilnehmers „FVOE“ (Fascicolo 

dell’operatore economico) geprüft werden.    

 

(Im Vergleich zur vorherigen Regelung wird 

darauf hingewiesen, dass die Feststellung 

mit allen geeigneten Mitteln erfolgen kann 

und unter Bezugnahme auf europäische 

und nationale Rechtsvorschriften, Kollektiv-

verträge oder die in Anhang X der EU-Richt-

linie 201/24 angeführten internationalen 

Bestimmungen). 

 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab Begehung des 

Sachverhalts (Art. 96 Absatz 10 Buchst. a)). 

Gemäß Art. 96 Abs. 6 des GvD Nr. 36/2023 wird ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in Art. 95 

[...] genannten Situationen [...] befindet, nicht ausge-

schlossen, wenn er nachweist, dass er die in Absatz 6 

vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergriffen hat 

und die in den Absätzen 3 oder 4 des gegenständli-

chen Artikels genannten Verpflichtungen erfüllt hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die in den Artikel 95 vorgesehenen Ausschluss-

gründe [...] gelten nicht für Betriebe oder Gesell-

schaften, die einer Beschlagnahme oder Einziehung 

nach Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 

Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesver-

tretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159 

unterliegen und einem Verwahrer oder gerichtlich 

bestellten Verwalter oder Finanzverwalter anvertraut 

wurden, und zwar beschränkt auf diejenigen, die 

sich auf den Zeitraum vor der besagten Vergabe be-

ziehen“. 

Art. 95 Abs. 1 Buchst. b) 

Interessenskonflikt im Sinne von Art. 16  

 

  Der Ausschlussgrund gilt nur für die Ausschreibung, auf 

die sich das Verhalten bezieht. 

 

https://annotazioni.anticorruzione.it/
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Art. 95 Abs. 1 Buchst. c) 

Wettbewerbsverzerrung, die sich aus 

der Einbeziehung des Wirtschaftsteil-

nehmers in die Vorbereitung des 

Vergabeverfahrens ergibt. 

 

 In diesem Zusammenhang verweisen wir 

auf die Bestimmungen der Artikel 20 "Vor-

herige Marktkonsultationen" und 21 "Vor-

herige Einbeziehung von Bewerbern oder 

Bietern" des Landesgesetzes Nr. 16/2015. 

Der Ausschlussgrund gilt nur für die Ausschreibung, auf 

die sich das Verhalten bezieht. 

 

Art. 95 Absatz 1 Buchst. d) 

Das Vorliegen erheblicher Anzeichen, 

welches vermuten lässt, dass die Ange-

bote einem einzigen Entscheidungs-

zentrum zuzurechnen sind 

 

  Der Ausschlussgrund gilt nur für die Ausschreibung, auf 

die sich das Verhalten bezieht. 

 

Art. 95 Absatz 1 Buchst. e)  

Schwerwiegendes berufliche Fehlver-

halten, das die Zweifel an der Integrität 

oder Zuverlässigkeit des Wirtschafts-

teilnehmers aufkommen lässt. Verweis 

auf Artikel 98. 

 

   

Art. 95 Absatz 2 

Nicht endgültig festgestellte schwer-

wiegende Verstöße gegen Verpflich-

tungen zur Zahlung von Steuern und 

Gebühren [...]. Die Schwere ist in jedem 

Fall auch unter Berücksichtigung des 

Auftragswerts zu beurteilen. 

 

Bescheinigung über 

die steuerrechtliche 

Ordnungsmäßigkeit 

Anfrage mittels PEC an die Agentur der Ein-

nahmen, wo der Wirtschaftsteilnehmer sei-

nen Rechtssitz hat. Der zuständige Sitz ist 

auf folgender Homepage angeführt:  

Direzioni Provinciali e uffici Provinciali terri-

torio - Trova l'ufficio - Trova Ufficio - Agen-

zia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it) 

 

Anhang II.10 

1) Als Verstoß gilt die Nichterfüllung der Zahlungs-

verpflichtungen von Steuern und Gebühren, die 

sich aus Folgendem ergeben: 

a) Zustellung von Steuerakten, die sich aus der 

Kontrolltätigkeit der Ämter ergeben 

b) Zustellung von Steuerakten, die sich aus der 

Abrechnungstätigkeit der Ämter ergeben 

c) Zustellung von Zahlungsbescheiden über 

Steuerforderungen, die Gegenstand von Un-

regelmäßigkeitsmitteilungen sind, die in 

Folge einer automatisierten oder förmlichen 

Kontrolle der Erklärung erlassen wurden. 

2) Ein Verstoß gilt als schwerwiegend, wenn er zur 

Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung von 

Steuern oder Gebühren in Höhe eines Betrags 

führt, der ohne Sanktionen und Zinsen, 10 % des 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
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Auftragswerts oder mehr beträgt. Bei Aufträgen, 

die in mehrere Lose aufgeteilt sind, richtet sich 

die Schwelle für den Schweregrad des Verstoßes 

nach dem Wert des Loses oder der Lose, um die 

sich der Wirtschaftsteilnehmer bewirbt. Im Falle 

von Unteraufträgen oder Teilnahme in Form von 

Bietergemeinschaften oder Konsortien, muss der 

Schweregrad des Verstoßes bezugnehmend auf 

den Wert, der vom einzelnen Unterauftragneh-

mer, Teilnehmer der Bietergemeinschaft oder 

Teilnehmer des Konsortiums erbrachten Leistung 

beurteilt werden. In jedem Fall darf der Betrag 

des Verstoßes nicht geringer als 35.000,00 Euro 

betragen. 

3) Der Verstoß gilt als nicht endgültig festgestellt, 

wenn die für die Erfüllung der Zahlungsverpflich-

tung vorgesehenen Fristen abgelaufen sind und 

die steuerpflichtige Handlung oder der Zahlungs-

bescheid rechtzeitig angefochten worden sind. 

4) Die Verstöße sind nicht relevant, wenn ein Urteil 

zugunsten des Wirtschaftsteilnehmers ergangen 

ist, das nicht rechtskräftig geworden ist, solange 

dieses Urteil nicht abgeändert oder der Verstoß 

nicht endgültig festgestellt worden ist, oder wenn 

gerichtliche oder verwaltungsrechtliche Ausset-

zungsmaßnahmen ergriffen wurden. 

Der Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn der Wirt-

schaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen durch Zah-

lung oder verbindliche Zusage der Zahlung der Steuern 

[...], einschließlich etwaiger Zinsen oder Strafen, nach-

gekommen ist oder wenn die Steuerschuld [...] in jedem 

Fall vollständig beglichen ist, sofern die Begleichung, 

Zahlung oder Zusage vor Ablauf der Frist für die Ein-

reichung des Angebots erfolgt sind oder wenn der Wirt-

schaftsteilnehmer die Steuerschuld mit bescheinigten 

Forderungen gegenüber der öffentlichen Verwaltung 

verrechnet hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 

gelten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die ge-

mäß Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den 
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Artikeln 20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze 

und der Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesver-

tretendem Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, 

einer Beschlagnahme oder Einziehung unterliegen 

und einem Verwahrer oder gerichtlich bestellten Ver-

walter oder Finanzverwalter anvertraut wurden, und 

zwar beschränkt auf diejenigen, die sich auf den 

Zeitraum vor der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 95 Absatz 2  

Nicht endgültig festgestellte schwer-

wiegende Verstöße gegen Verpflich-

tungen zur Zahlung von [...] Sozialver-

sicherungsbeiträge. Die Schwere ist in 

jedem Fall auch unter Berücksichtigung 

des Auftragswerts zu beurteilen. 

 

Bescheinigung über 

die ordnungsgemäße 

Entrichtung der Sozi-

alvorsorgebeiträge 

 

Das Dokument DURC On Line wird direkt 

von der Homepage der INPS unter folgen-

dem Link heruntergeladen: DURC Online - 

Verifica regolarità contributiva (inps.it) oder 

von der Homepage des INAIL unter folgen-

dem Link: Verificare la regolarità contribu-

tiva - Durc online - INAIL oder von der 

Homepage der zuständigen Versicherungs-

anstalt, die nicht am System des Einheits-

schalters über die ordnungsgemäße Bei-

tragszahlung (z.B. Inarcassa, EPAP, CI-

PAG usw.) teilnimmt.    

Nur für Inarcassa: alternativ und auf jeden 

Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an dem 

die Interoperabilität mit dem Informations-

system Öffentliche Verträge gewährleistet 

ist, muss der Antrag der Inarcassabeschei-

nigung über den virtuellen Faszikel des 

Wirtschaftsteilnehmers „FVOE“ (Fascicolo 

dell’operatore economico) gestellt werden.    

 

Anhang II.10 

Schwerwiegende Verstöße im Bereich der Beiträge 

und Vorsorge sind solche, die die Ausstellung der Be-

scheinigung über die ordnungsgemäße Entrichtung der 

Sozialvorsorgebeiträge (DURC) oder der Bescheini-

gungen der Sozialvorsorgeanstalten, die nicht am Sys-

tem des Einheitsschalter über die ordnungsgemäße 

Beitragszahlung teilnehmen, verhindern. 

Der Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn der Wirt-

schaftsteilnehmer seinen Verpflichtungen durch Zah-

lung oder verbindliche Zusage der Zahlung der Steuern 

[...], einschließlich etwaiger Zinsen oder Strafen, nach-

gekommen ist oder wenn die Steuerschuld [...] in jedem 

Fall vollständig beglichen ist, sofern die Begleichung, 

Zahlung oder Zusage vor Ablauf der Frist für die Ein-

reichung des Angebots erfolgt sind. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter übertragen wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 98 GvD Nr. 36/2023 

(Kodex der öffentlichen Vergaben) 

Schwerwiegendes berufliches 

Instrument 

 

Vorgangsweise 

 
Anmerkungen 

https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=
https://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATIVE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUTENTE_DMAGCHECKIN=
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/trova-ufficio/-/uffici/uffici_INSTANCE_pOyjnq5jtIuP/dove/SF
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Fehlverhalten 

 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. a) 

Vorhandenseins einer von der Wett-

bewerbs- und Marktaufsichtsbehörde 

oder einer anderen Behörde des Sek-

tors verhängten vollstreckbaren 

Strafe, die für den spezifischen Auf-

tragsgegenstand relevant ist. 

 

EDV-Register bei 

ANAC 

Vollstreckbare Maßnahme 

von Seiten der Wettbe-

werbs- und Marktaufsichts-

behörde 

 

Der Auszug wird von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, ab 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss der Antrag auf Feststellung von 

Anmerkungen in das EDV-Register über 

den virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteil-

nehmers „FVOE“ (Fascicolo dell’operatore 

economico) gestellt werden.    

Die Maßnahme wird von der Homepage der 

AGCM - Autorita' Garante della Concor-

renza e del Mercato heruntergeladen. 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab dem Datum der 

von der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde 

oder einer anderen Behörde des Sektors verhängten 

Strafe. Eine etwaige Anfechtung der Maßnahme ist für 

die Zwecke der Dreijahresfrist nicht relevant. Teilt der 

Wirtschaftsteilnehmer das Bestehen einer solchen 

Maßnahme nicht unverzüglich mit, so beginnt die Drei-

jahresfrist mit dem Tag, an dem die Vergabestelle von 

ihr Kenntnis erlangt hat (Art. 96 Absatz 10 Buchstabe 

c), Absatz 11 und Absatz 12). 

Das schwerwiegende rechtswidrige berufliche Verhal-

ten ist nur dann relevant, wenn es vom Wirtschaftsteil-

nehmer begangen wurde. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Wirtschaftsteilnehmer in folgenden Fällen ausge-

schlossen:  

a. wenn ausreichende Elemente für ein schwerwie-

gendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b. das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten ge-

eignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität des 

Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c. die in Absatz 6 genannten Beweismittel vorhan-

den sind (im vorliegenden Fall die vollstreckbare 

Strafe der Wettbewerbsbehörde oder einer ande-

ren Behörde des Sektors). 

 Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden.   

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes, das 

Rechtsgut und das Ausmaß des, durch das rechtswid-

rige berufliche Verhalten, verursachten Schadens so-

wie die seit dem Verstoß verstrichene Zeit zu berück-

sichtigen. 

Gemäß Art. 96 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in Art. 95 

https://annotazioni.anticorruzione.it/
https://annotazioni.anticorruzione.it/
https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/delibere/sanzioni
https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/delibere/sanzioni
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[...] genannten Situationen [...] befindet, nicht ausge-

schlossen, wenn er nachweist, dass er die in Absatz 6 

vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergriffen hat 

und die in den Absätzen 3 oder 4, des gegenständli-

chen Artikels genannten Verpflichtungen, erfüllt hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor:  "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. b)  

Vorhandensein von einem Versuch, 

den Entscheidungsprozess der Verga-

bestelle in unzulässiger Weise zu be-

einflussen oder sich vertrauliche Infor-

mationen zum eigenen Vorteil zu ver-

schaffen oder auch in fahrlässiger 

Weise falsche oder irreführende Anga-

ben zu machen, die geeignet sind, Ent-

scheidungen über den Ausschluss, die 

Auswahl oder die Zuschlagserteilung 

zu beeinflussen. 

 

  Gemäß Art. 98 Abs. 6 Buchst. b), ist das Vorliegen 

schwerwiegender, präziser und übereinstimmender 

Anhaltspunkte, die den Eintritt des Ausschlusstatbe-

stands offensichtlich machen, ein ausreichendes Be-

weismittel. 

Das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten ist nur 

dann relevant, wenn es vom bietenden Wirtschaftsteil-

nehmer begangen wurde. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Wirtschaftsteilnehmer in folgenden Fällen ausge-

schlossen:  

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c) bei Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (in diesem Fall schwerwiegende, prä-

zise und übereinstimmende Beweise) vorliegen. 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden. 
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Art. 98 Absatz 3 Buchst. c) 

Vorhandensein erheblicher und anhal-

tender Mängel bei der Erfüllung eines 

früheren Vertrags oder Konzessions-

vertrags, die zur Auflösung wegen 

Nichterfüllung oder zur Verhängung 

von Schadenersatz oder anderen ver-

gleichbaren Sanktionen geführt haben. 

 

EDV-Register bei 

ANAC 

Der Auszug wird von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss der Antrag auf Feststellung von 

Anmerkungen in das EDV-Register über 

den virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteil-

nehmers „FVOE“ (Fascicolo dell’operatore 

economico) gestellt werden.    

 

Gemäß Art. 98 Abs. 6 Buchst. c), gilt die Auflösung we-

gen Nichterfüllung oder die Verurteilung zu Schadenser-

satz oder anderen vergleichbaren Sanktionen als ausrei-

chender Nachweis. 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab Begehung der Tat 

(Art. 96 Absatz 10 Buchst. c)). 

Das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten ist nur 

dann relevant, wenn es vom bietenden Wirtschaftsteil-

nehmer begangen wurde. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers angeordnet, 

wenn folgende Bedingungen vorliegen:  

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c) das Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (im vorliegenden Fall die vollstreck-

bare Strafe, die von der Wettbewerbs- und 

Marktaufsichtsbehörde oder einer anderen Be-

hörde des Sektors erlassen wurde). 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden. 

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes, das 

Rechtsgut und das Ausmaß, des durch das berufliche 

Fehlverhalten, verursachten Schadens sowie die seit 

dem Verstoß verstrichene Zeit zu berücksichtigen. 

Gemäß Art. 96 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in Art. 95 

[...] genannten Situationen [...] befindet, nicht ausge-

schlossen, wenn er nachweist, dass er die in Absatz 6 

vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergriffen hat 

und die in den Absätzen 3 oder 4 des gegenständli-

chen Artikels genannten Verpflichtungen erfüllt hat. 
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Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. d) 

Vorliegen einer schwerwiegenden 

Nichterfüllung gegenüber einem oder 

mehreren Unterauftragnehmern. 

 

EDV-Register bei 

ANAC 

Der Auszug wir von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss das Vorhandensein von Anmer-

kungen im EDV-Register über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) überprüft werden.    

 

Gemäß Art. 98 Abs. 6 Buchst. d) gilt der Erlass, von 

auch nicht endgültig gerichtlichen Verfügungen als 

ausreichendes Beweismittel. 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab Begehung der Tat 

(Art. 96 Absatz 10 Buchst. c)). 

Das schwerwiegende berufliche Fehlerhalten ist nur 

dann relevant, wenn es vom Wirtschaftsteilnehmer be-

gangen wurde. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers angeordnet, 

wenn folgende Bedingungen vorliegen:  

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlerhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c) bei Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (im vorliegenden Fall die vollstreck-

bare Strafe, die von der Wettbewerbsbehörde 

oder einer anderen Behörde des Sektors erlas-

sen wurde). 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden. 

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes, das 

https://annotazioni.anticorruzione.it/
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Rechtsgut und das Ausmaß des, durch das berufliche 

Fehlverhalten, verursachten Schadens sowie die seit 

dem Verstoß verstrichene Zeit, zu berücksichtigen. 

Art. 96 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt vor: 

wird ein Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in 

Artikel 95 [...] genannten Situationen [...] befindet, nicht 

ausgeschlossen, wenn er nachweist, dass er die in Ab-

satz 6 vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergrif-

fen hat und die in den Absätzen 3 oder 4 des gegen-

ständlichen Artikels genannten Verpflichtungen erfüllt 

hat. 

Gemäß Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 "die Aus-

schlussgründe gemäß Artikel […]  95 gelten nicht für 

Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß Art. 240-bis 

des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 20 und 24 

des Kodex der Antimafia-Gesetze und der Vorsorge-

maßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem Dekret 

vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Beschlag-

nahme oder Einziehung unterliegen und einem Ver-

wahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder Fi-

nanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. e) 

Vorliegen eines Verstoßes gegen das 

Verbot der treuhänderischen Eintra-

gung 

 

EDV-Register bei 

ANAC 

Der Auszug wird von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss das Vorhandensein von Anmer-

kungen im EDV-Register über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) überprüft werden.    

 

Gemäß Art. 98 Abs. 6 Buchst. e), gilt die endgültige 

Feststellung des Verstoßes als ausreichender Beweis. 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab Begehung der Tat 

(Art. 96 Absatz 10 Buchst. c)). 

Das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten ist nur 

dann relevant, wenn es vom bietenden Wirtschaftsteil-

nehmer begangen wurde. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers angeordnet, 

wenn folgende Bedingungen vorliegen: 

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 
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c) bei Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (im vorliegenden Fall die vollstreck-

bare Strafe, die von der Wettbewerbs- und 

Marktaufsichtsbehörde oder einer anderen Be-

hörde des Sektors erlassen wurde). 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden. 

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes, das 

Rechtsgut und das Ausmaß des, durch berufliche Fehl-

verhalten, verursachten Schadens, sowie die seit dem 

Verstoß verstrichene Zeit zu berücksichtigen. 

Gemäß Art. 96 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in Art. 95 

[...] genannten Situationen [...] befindet, nicht ausge-

schlossen, wenn er nachweist, dass er die in Absatz 6 

vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergriffen hat 

und die in den Absätzen 3 oder 4 des gegenständli-

chen Artikels genannten Verpflichtungen erfüllt hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. f) 

Unterlassung der Anzeige, der in den 

Artikeln 317 und 629 des Strafgesetz-

buches mit den Erschwerungsgrün-

den laut Art. 416-bis.1 desselben Ge-

setzbuches, vorgesehenen und ge-

ahndeten Straftaten, an die Gerichts-

behörde durch den geschädigten 

EDV-Register bei 

ANAC 

 

Der Auszug wir von der Homepage der 

ANAC heruntergeladen: https://annotazi-

oni.anticorruzione.it/. Alternativ und auf je-

den Fall verpflichtend ab dem Zeitpunkt, an 

dem die Interoperabilität mit dem Informati-

onssystem Öffentliche Verträge gewährleis-

tet ist, muss das Vorhandensein von Anmer-

kungen im EDV-Register über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab Begehung der Tat 

(Art. 96 Absatz 10 Buchst. c)). 

Das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten ist nur 

dann relevant, wenn es vom bietenden Wirtschaftsteil-

nehmer begangen wurde. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers angeordnet, 

wenn folgende Bedingungen vorliegen:  
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Wirtschaftsteilnehmer. 

 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) überprüft werden.    

 

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c) bei Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (im vorliegenden Fall die vollstreck-

bare Strafe, die von der Wettbewerbsbehörde 

oder einer anderen Behörde des Sektors erlas-

sen wurde). 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden. 

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes, das 

Rechtsgut und das Ausmaß des, durch das berufliche 

Fehlverhalten, verursachten Schadens sowie die seit 

dem Verstoß verstrichene Zeit zu berücksichtigen. 

Gemäß Art. 96 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in Art. 95 

[...] genannten Situationen [...] befindet, nicht ausge-

schlossen, wenn er nachweist, dass er die in Absatz 6 

vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergriffen hat 

und die in den Absätzen 3 oder 4 des gegenständli-

chen Artikels genannten Verpflichtungen erfüllt hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. g) Bescheinigung über Anfrage mittels PEC an das Der neue Kodex enthält eine erschöpfende Auflistung 
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Mutmaßliche Begehung einer der in Ar-

tikel 94 Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 

genannten begangenen oder versuch-

ten Straftaten 

 

anhängige Strafver-

fahren 

Strafregisteramt beim Gericht, wo die Sub-

jekte laut Art. 94 Absatz 1 des GvD Nr. 

36/2023 ihren Wohnsitz haben, zwecks Er-

halts des Strafregisterauszuges (Art. 27 und 

28 des DPR Nr. 313 vom 14.11.2002). 

von Fällen, die schwerwiegende berufliche Fehlverhal-

ten darstellen. Dazu gehört die beanstandete Bege-

hung einer der in Artikel 94 Abs. 1 genannten Strafta-

ten (bei festgestellter Begehung erfolgt der automati-

sche Ausschluss) und die beanstandete oder festge-

stellte Begehung einer der in Artikel 98 Abs. 3 Buchst. 

h) des GvD Nr. 36/2023 genannten Straftaten.  

Dies vorausgeschickt, scheint es heute nicht möglich 

zu sein, die Ablehnung eines Vertragsabschlusses, als 

schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten zu qualifi-

zieren. Man könnte allenfalls den Verfall der Zu-

schlagserteilung aufgrund der Ablehnung des Ver-

tragsabschlusses, mit der Vertragsaufhebung zu Las-

ten des säumigen Auftragnehmers gleichsetzen, je-

doch erscheint auch dies angesichts des Prinzips der 

engen Auslegung der Ausschlussgründe zweifelhaft. 

Gemäß Artikel 98 Absatz 6 Buchst. g) gelten als ange-

messene Beweismittel die Handlungen gemäß Artikel 

407-bis Absatz 1 der StPO, das Dekret, das gemäß Ar-

tikel 429 der StPO das Verfahren anordnet, sowie et-

waige dingliche oder persönliche Sicherungsverfügun-

gen, die vom Strafrichter erlassen wurden, das nicht 

rechtskräftige auf Verurteilung lautende Urteil, das 

nicht rechtskräftige Strafurteil, das unwiderrufliche Ur-

teil über die Anwendung der Strafe auf Antrag der Par-

teien. 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab dem Zeitpunkt des 

Erlasses einer der unter Art. 407 Absatz 1 der StPO 

oder eventueller dinglicher oder persönlicher Siche-

rungsverfügungen des Strafrichters, wenn diese der 

Strafverfolgung vorausgehen. Eine etwaige Anfech-

tung der Maßnahme ist für die Zwecke der Dreijahres-

frist nicht relevant. Teilt der Wirtschaftsteilnehmer das 

Bestehen einer solchen Maßnahme nicht unverzüglich 

mit, so beginnt die Dreijahresfrist mit dem Tag, an dem 

die Vergabestelle von ihr Kenntnis erlangt hat (Art. 96 

Absatz 10 Buchst. c), Absätze 11 und 12). 

Die Norm stellt nicht klar, ob eine etwaige nachfol-

gende Maßnahme im Rahmen des Strafverfahrens die 

Wiederaufnahme der dreijährigen Frist bewirken kann 

oder nicht. In diesem Zusammenhang wird auf ein 
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Urteil des Tar Lazio, Sekt. IV, Nr. 1035 vom 14.03.2024 

verwiesen, mit welchem diese Möglichkeit ausge-

schlossen wurde, im Einklang mit der Ratio der kodifi-

zierten Bestimmung, die verhindern soll, dass der Wirt-

schaftsteilnehmer aufgrund der Länge eines Strafver-

fahrens benachteiligt wird. 

Bezüglich der Straftaten gemäß Art. 94 Abs. 1 ist je-

doch darauf hinzuweisen, dass nach Ablauf der drei-

jährigen Frist tatsächlich kein schwerwiegendes beruf-

liches Fehlverhalten gemäß Art. 98 Abs. 3 Buchst. g) 

vorstellbar ist. Im Falle eines nachfolgenden rechts-

kräftigen auf Verurteilung lautendes Urteil liegt jedoch 

ein automatischer Ausschlussgrund gemäß Art. 94 vor. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers angeordnet, 

wenn folgende Bedingungen vorliegen:  

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c) bei Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (im vorliegenden Fall die vollstreck-

bare Strafe, die von der Wettbewerbs- und 

Marktaufsichtsbehörde oder einer anderen Be-

hörde des Sektors erlassen wurde). 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 

oben genannten Bedingungen begründet werden. 

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes das 

Rechtsgut und das Ausmaß des, durch das berufliche 

Fehlverhalten, verursachten Schadens sowie die seit 

dem Verstoß verstrichene Zeit zu berücksichtigen. 

Gemäß Art. 96 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird ein 

Wirtschaftsteilnehmer, der sich in einer der in Art. 95 

[...] genannten Situationen [...] befindet, nicht ausge-

schlossen, wenn er nachweist, dass er die in Absatz 6 

vorgesehenen Self-cleaning-Maßnahmen ergriffen hat 

und die in den Absätzen 3 oder 4 des 
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gegenständlichen Artikels genannten Verpflichtungen 

erfüllt hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 

der besagten Vergabe beziehen“. 

Art. 98 Absatz 3 Buchst. h), nn.1), 2), 

3), 4) und 5) 

Bestrittene oder festgestellte Bege-

hung einer der genannten vollendeten 

Straftaten   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bescheinigung über an-

hängige Strafverfahren 

und Strafregisterauszug 

Anfrage mittels PEC an das Strafregister-

amt beim Gericht, wo die Subjekte laut Art. 

94 Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 ihren 

Wohnsitz haben, zwecks Erhalts des Straf-

registerauszuges (Art. 27 und 28 des DPR 

vom 14.11.2002, Nr. 313). 

 

Abfrage direkt beim „sistema informativo del 

Casellario” mittels der Anwendung CERPA 

(Certificato casellario per pubbliche ammi-

nistrazioni) zwecks Erhalts des Strafregis-

terauszuges (Art. 28 Absätze 3 und 39 des 

DPR Nr. 313 vom 14.11.2002). Alternativ 

und auf jeden Fall verpflichtend ab dem 

Zeitpunkt, an dem die Interoperabilität mit 

dem Informationssystem Öffentliche Ver-

träge gewährleistet ist, muss die Anfrage an 

das Strafregisteramt über den virtuellen 

Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers 

„FVOE“ (Fascicolo dell’operatore econo-

mico) eingereicht werden.    

 

Der neue Kodex enthält eine erschöpfende Auflistung 

von Fällen, die schwerwiegende berufliche Fehlverhal-

ten darstellen. Dazu gehört die beanstandete Bege-

hung einer der in Artikel 94 Abs. 1 genannten Strafta-

ten (bei festgestellter Begehung erfolgt der automati-

sche Ausschluss) und die beanstandete oder festge-

stellte Begehung einer der in Artikel 98 Abs. 3 Buchst. 

h) des GvD Nr. 36/2023 genannten Straftaten.  

Dies vorausgeschickt, scheint es heute nicht möglich 

zu sein, die Ablehnung eines Vertragsabschlusses, als 

schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten zu qualifi-

zieren. Man könnte allenfalls den Verfall der Zu-

schlagserteilung aufgrund der Ablehnung des Ver-

tragsabschlusses, mit einer Vertragsaufhebung zu 

Lasten des säumigen Auftragnehmers gleichsetzen, 

jedoch erscheint auch dies angesichts des Prinzips der 

engen Auslegung der Ausschlussgründe zweifelhaft. 

Im Sinne von Art. 98 Absatz 6 Buchst. h) stellen fol-

gende Maßnahmen geeignete Beweismittel dar: das 

rechtskräftige auf Verurteilung lautende Urteil, die Ver-

urteilung mit unwiderrufbaren Strafbefehl, die nicht 

rechtskräftige Verurteilung und dingliche oder persön-

liche Sicherungsverfügungen, wenn sie vom Strafrich-

ter erlassen wurden. 

Der Ausschluss gilt für drei Jahre ab dem Zeitpunkt des 

Erlasses einer der unter Art. 407 Absatz 1 der StPO 
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oder eventueller dinglicher oder persönlicher Siche-

rungsverfügungen des Strafrichters, wenn diese der 

Strafverfolgung vorausgehen. Eine etwaige Anfech-

tung der Maßnahme ist für die Zwecke der Dreijahres-

frist nicht relevant. Teilt der Wirtschaftsteilnehmer das 

Bestehen einer solchen Maßnahme nicht unverzüglich 

mit, so beginnt die Dreijahresfrist mit dem Tag, an dem 

die Vergabestelle von ihr Kenntnis erlangt hat (Art. 96 

Absatz 10 Buchst. c), Absätze 11 und 12). 

Die Norm stellt jedoch nicht klar, ob eine etwaige nach-

folgende Maßnahme im Rahmen des Strafverfahrens 

die Wiederaufnahme der dreijährigen Frist bewirken 

kann oder nicht. In diesem Zusammenhang wird auf ein 

Urteil des Tar Lazio, 4. Sekt. IV, Nr. 1035 vom 

14.03.2024 verwiesen, mit welchem diese Möglichkeit 

ausgeschlossen wurde, im Einklang mit der Ratio der 

kodifizierten Bestimmung, die verhindern soll, dass der 

Wirtschaftsteilnehmer aufgrund der Länge eines Straf-

verfahrens benachteiligt wird. 

Bezüglich der Straftaten gemäß Art. 98 Abs. 3 Buchst. 

h) endet nach Ablauf der dreijährigen Frist deren aus-

schließende Wirkung, selbst wenn im Nachhinein ein 

auf Verurteilung lautendes Urteil ergeht, auch bei ei-

nem rechtskräftigen Urteil, da dieses nicht die Wieder-

aufnahme der dreijährigen Frist bewirken kann. 

Gemäß Art. 98 Abs. 2 des GvD Nr. 36/2023 wird der 

Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers angeordnet, 

wenn folgende Bedingungen vorliegen:  

a) wenn ausreichende Elemente für ein schwer-

wiegendes berufliches Fehlverhalten vorliegen; 

b) das schwerwiegende berufliche Fehlverhalten 

geeignet ist, die Zuverlässigkeit und Integrität 

des Wirtschaftsteilnehmers zu beeinträchtigen; 

c) bei Vorliegen der in Absatz 6 genannten Be-

weismittel (im vorliegenden Fall die vollstreck-

bare Strafe, die von der Wettbewerbs- und 

Marktaufsichtsbehörde oder einer anderen Be-

hörde des Sektors erlassen wurde). 

Die Ausschlussmaßnahme muss in Bezug auf alle drei 
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oben genannten Bedingungen begründet werden. 

Gemäß Art. 98 Abs. 4 des GvD Nr. 36/2023 sind bei 

der Beurteilung des Schweregrads des Verstoßes, das 

Rechtsgut und das Ausmaß des, durch das berufliche 

Fehlverhalten, verursachten Schadens sowie die seit 

dem Verstoß verstrichene Zeit zu berücksichtigen. 

Der Ausschluss ist in folgenden Fällen nicht vorgese-

hen:  

a) in den von Art. 95 Abs. 3 des GvD Nr. 36/2023 

vorgesehenen Fällen: 

• wenn die Straftat entkriminalisiert wurde   

• wenn die Wiedereinsetzung in die früheren 

Rechte gewährt wurde oder 

• im Falle einer Verurteilung zu einer lebens-

langen Nebenstrafe, wenn diese gemäß 

Art. 179 Absatz 7 des Strafgesetzbuchs als 

erloschen erklärt wurde oder  

• wenn die Straftat nach der Verurteilung als 

erloschen erklärt wurde oder 

• wenn die betreffende Verurteilung widerru-

fen wurde. 

b) wenn der Wirtschaftsteilnehmer nachweist, dass 

er die von Art. 96 Abs. 6 vorgesehenen Self-

cleaning-Maßnahmen ergriffen hat und die in den 

Absätzen 3 oder 4 des gegenständlichen Artikels 

genannten Verpflichtungen erfüllt hat. 

Art. 96 Abs. 13 des GvD Nr. 36/2023 sieht wie folgt 

vor: "die Ausschlussgründe gemäß Artikel […]  95 gel-

ten nicht für Betriebe oder Gesellschaften, die gemäß 

Art. 240-bis des Strafgesetzbuches oder den Artikeln 

20 und 24 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der 

Vorsorgemaßnahmen, gemäß gesetzesvertretendem 

Dekret vom 6. September 2011, Nr. 159, einer Be-

schlagnahme oder Einziehung unterliegen und einem 

Verwahrer oder gerichtlich bestellten Verwalter oder 

Finanzverwalter anvertraut wurden, und zwar be-

schränkt auf diejenigen, die sich auf den Zeitraum vor 
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der besagten Vergabe beziehen“. 


